
Muster-Dienstanweisung für das Personal 

 
 

Dienstanweisung 
des Alten- und Pflegeheimes 

 
 
 
 

(Heimbezeichnung) 

 
 
 

(Ort und Anschrift) 

 
 

Brandmeldung 

 
Zur Brandmeldung ist in der Gebäudeanlage eine interne Brandmeldeanlage vorhanden. Besondere 
Räume und Anlagen sind mit automatischen Rauchmeldern ausgestattet, die bei Rauchentstehung 
einen Alarm auslösen. Weiterhin gibt es in den Fluren und Treppenräumen Druckknopfmelder, die bei 
Betätigung einen Feueralarm auslösen. Brandmeldungen, die über Rauchmelder und Druckknöpfe 
ausgelöst werden, geben über die Brandmeldezentrale auf die Personenrufanlage des Heimes, also 
auf die drahtlosen Alarmempfänger jedes Bediensteten, ein Alarmsignal ab. Bei Auflaufen eines 
Alarmes auf den Alarmempfänger hat sich das Personal sofort zu informieren, warum der Alarm 
ausgelöst wurde. Es ist sofort am Tableau der Brandmeldeanlage festzustellen, woher der Alarm 
kommt. Weiterhin ist eine Kontrolle des Alarmbereiches vorzunehmen. Bei Brandalarm ist sofort per 
Telefon (schnurloses Telefon, Handy usw.) die Feuerwehr über den Notruf 112 zu benachrichtigen. 

 
Zur Funktionsfähigkeit des Meldesystems muss sich jeder Bedienstete, wenn er seine Tätigkeit im 
Heim beginnt, mit einem drahtlosen Alarmempfänger ausstatten. Nach Dienstende ist der 
Alarmempfänger in die vorgesehene Aufladestation abzustellen. 

 
Hausalarmanlage 

 
In der gesamten Gebäudeanlage ist eine akustische Alarmanlage (Sirene, Hupe, Tröte) vorhanden, 
die bei Betätigung einen lauten Alarmton auslöst, der in allen Bereichen des Heimes zu hören ist. Der 
Alarmton alarmiert alle Bedienstete und Heimbewohner über eine bestehende Gefahrensituation und 
fordert alle Personen zum Verlassen des Gebäudes auf. Diese Alarmanlage kann nur manuell mit den 
vorgesehenen Druckknöpfen ausgelöst werden. Da laute Alarmsignale bei den Heimbewohnern zu 
Irritationen führen können, ist eine manuelle Auslösung nur nach sorgfältiger Abwägung vom 
verantwortlichen Pflegepersonal bzw. von der Heimleitung vorzunehmen. 
 
Diese Dienstanweisung ist zusätzlich zur bestehenden Brandschutzordnung einschl. Anlage A und B 
zur Handhabung der internen Brandmelde- und Alarmanlage erlassen worden. 

 
 
 
......................................, den ............................ 
(Ort) (Datum) 

 
 
 
 
........................................................... 
(Stempel und Unterschrift der Heimleitung) 


